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3. Teil Anschlusskanäle und 
private Grundstücks-
entwässerungsanlagen

§ 11 Anschlusskanäle
(1) Anschlusskanäle (§ 2 Abs. 2
Satz 3) werden vom Zweckver-
band hergestellt, unterhalten,
erneuert, geändert, abgetrennt
und beseitigt. Der Zweckver-
band kann damit Dritte beauf-
tragen.
(2) Art, Zahl und Lage der An-
schlusskanäle sowie deren Än-
derung werden nach Anhörung
des Grundstückseigentümers
oder sonstiger nach § 3 Abs. 1
Verpflichteter und unter Wah-
rung ihrer berechtigten Inter-
essen vom Zweckverband be-
stimmt. Über die Notwendig-
keit der Erneuerung des An-
schlusskanales entscheidet der
Zweckverband. Jedes Grund-
stück erhält mindestens einen
Anschlusskanal.
(3) In besonders begründeten
Fällen (insbesondere bei Sam-
melgaragen, Reihenhäusern,
Grundstücksteilung nach Ver-
legung des Anschlusskanals)
kann der Zweckverband den
Anschluss mehrerer Grundstü-
cke über einen gemeinsamen
Anschlusskanal vorschreiben
oder auf Antrag zulassen.
(4) Werden Grundstücke im
Trennsystem entwässert, gel-
ten die Schmutzwasser- und Re-
genwasseranschlusskanäle als
ein Anschlusskanal.
(5) Der Zweckverband kann auf
Antrag des Grundstückseigen-
tümers weitere Anschlusska-
näle sowie vorläufige oder vor-
übergehende Anschlüsse her-
stellen, soweit er dies für tech-
nisch notwendig hält. 
(6) Die Durchführung der Maß-
nahmen nach Abs. 1 - 5 kann von
einer entsprechenden Voraus-
zahlung des Aufwandsersatzes
nach § 12 abhängig gemacht
werden. Die Verpflichtung zur
Vorauszahlung kann durch eine
Sicherheitsleistung abgewen-
det werden.

§ 12 Aufwandsersatz
(1) Den Aufwand für die Herstel-
lung (erstmaliger Anschluss
und Mehrfachanschlüsse), Ver-
änderung und Beseitigung der
in § 11 genannten Anschlusska-
näle trägt derjenige der im Zeit-
punkt des Entstehen des An-
spruchs nach Absatz 2
Grundstückseigentümer oder
sonstiger Verpflichteter nach §
3 Abs. 1 ist, soweit die Maßnah-
men von ihm zu vertreten sind
oder ihm dadurch Vorteile zu-
wachsen. Mehrere Eigentümer
oder mehrere sonstige nach § 3
Abs. 1 Verpflichtete haften als
Gesamtschuldner. 
(2) Der Anspruch auf Ersatz des
Aufwandes entsteht mit der be-
triebsfertigen Herstellung des
Anschlusskanals, im Übrigen
mit der Beendigung der Maß-
nahme.
(3) Der Aufwandsersatz wird
grundsätzlich nach den in An-
lage 1 zur Satzung festgelegten
Einheitssätzen berechnet. Kos-
ten und Aufwendungen für
Maßnahmen, die nicht in An-
lage 1 enthalten sind, werden
nach den angemessenen orts-
üblichen Preisen zum Zeitpunkt
der Leistungserbringung abge-
rechnet. Zu den Kosten gehö-
ren auch die Aufwendungen für
die Wiederherstellung des al-
ten Zustandes auf den durch die
Arbeiten beanspruchten Flä-
chen sowie der Aufwand des
Zweckverbandes.
(4) Der Aufwandsersatz wird 2
Wochen nach Bekanntgabe des
Abgabebescheides fällig, wenn
kein anderer Zeitpunkt be-
stimmt ist.

§ 13 Genehmigungen
(1) Der schriftlichen Genehmi-
gung des Zweckverbandes be-
dürfen:
1. die Herstellung der privaten
Grundstücksentwässerungsan-
lagen, deren Anschluss sowie
deren Änderung;
2. die Benutzung der öffent-
lichen Abwasseranlagen sowie
die Änderung der Benutzung.
Bei vorübergehenden oder vor-
läufigen Anschlüssen wird die
Genehmigung widerruflich
oder befristet ausgesprochen.
(2) Einem unmittelbaren An-
schluss steht der mittelbare An-
schluss (z.B. über bestehende

private Grundstücksentwässe-
rungsanlagen) gleich.
(3) Zur schriftlichen Genehmi-
gung durch den Zweckverband
ist durch den Antragsteller ein
durch den Zweckverband aus-
gegebener Antrag mit den
darin benannten Unterlagen
vollständig einzureichen. Für
die den Anträgen beizufügen-
den Unterlagen gelten die Vor-
schriften des Teiles 1 Abschnitt
1 der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums des
Innern zur Durchführung der
Sächsischen Bauordnung
(SächsBO-DurchführVO) in der
jeweils geltenden Fassung sinn-
gemäß. Die zur Anfertigung der
Pläne erforderlichen Angaben
(Höhenlage des Kanals, Lage
der Anschlussstelle und Höhen-
festpunkte) sind beim Zweck-
verband einzuholen.

§ 14 Allgemein anerkannte 
Regeln der Technik für private
Grundstücksentwässerungs-
anlagen
(1) Die privaten Grundstücks-
entwässerungsanlagen (§ 2
Abs. 3) sind nach den gesetz-
lichen Vorschriften und den all-
gemein anerkannten Regeln
der Technik herzustellen und zu
betreiben. Allgemein aner-
kannte Regeln der Technik sind
insbesondere die technischen
Bestimmungen für den Bau,
den Betrieb und die Unterhal-
tung von Abwasseranlagen.
(2) Der Zweckverband ist be-
rechtigt, weitere technische An-
forderungen an den Grund-
stücksanschluss und andere
Anlagenteile sowie den Betrieb
der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen festzulegen, so-
weit dies aus Gründen der si-
cheren und störungsfreien
Entsorgung, insbesondere im
Hinblick auf die Erfordernisse
der öffentlichen Abwasserbe-
seitigungseinrichtung notwen-
dig ist. Diese werden in der Ein-
leitgenehmigung mitgeteilt.

§ 15 Herstellung, Änderung und
Unterhaltung der privaten 
Grundstücksentwässerungs-
anlagen
(1) Die privaten Grundstücksent-
wässerungsanlagen (§ 2 Abs. 3)
sind vom Grundstückseigentü-
mer oder dem sonstigen nach 
§ 3 Abs. 1 Verpflichteten auf
seine Kosten herzustellen, zu
unterhalten und nach Bedarf
gründlich zu reinigen.
(2) Der Zweckverband ist im
technisch erforderlichen Um-
fang befugt, mit dem Bau der
Anschlusskanäle einen Teil der
privaten Grundstücksentwäs-
serungsanlagen, einschließlich
der Prüf-, Kontroll- und Überga-
beschächte mit den gemäß § 8
Abs. 1 erforderlichen Messein-
richtungen, herzustellen und zu
erneuern. Der hierbei entste-
hende Aufwand ist dem Zweck-
verband vom Grundstücksei-
gentümer oder dem sonstigen
nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten zu
ersetzen. § 12 Abs. 2, 3 und 4 gel-
ten entsprechend. 
(3) Der Grundstückseigentümer
oder der sonstige nach § 3 Abs.
1 Verpflichteten hat die Verbin-
dung der privaten Grundstücks-
entwässerungsanlagen mit den
öffentlichen Abwasseranlagen
im Einvernehmen mit dem
Zweckverband herzustellen.
Grundleitungen sind in der Re-
gel mit mindestens 150 mm
Nennweite auszuführen. Der
letzte Schacht mit Reinigungs-
rohr ist so nahe wie technisch
möglich an die öffentliche Ab-
wasseranlage zu setzen; er
muss stets zugänglich und bis
auf die Rückstauebene (§ 18)
wasserdicht ausgeführt sein.
Die Errichtung der Revisions-
schächte hat unter Beachtung
der DIN 1986-100 zu erfolgen.
Sofern Gebäude unmittelbar an
der Grundstücksgrenze stehen
und ein Revisionsschacht nicht
errichtet werden kann, ist nach
dem Mauerdurchbruch im Ge-
bäude ein gas- und wasserdich-
tes Reinigungsstück zu setzen.
(4) Bestehende private Grund-
stücksentwässerungsanlagen
sind vom Grundstückseigentü-
mer oder dem sonstigen nach §
3 Abs. 1 Verpflichteten auf seine
Kosten zu ändern, wenn Menge
oder Art des Abwassers dies
notwendig machen.
(5) Änderungen an einer private
Grundstücksentwässerungsan-
lage, die infolge einer nicht vom

Grundstückseigentümer oder
dem sonstigen nach § 3 Abs. 1
Verpflichteten zu vertretenden
Änderung der öffentlichen Ab-
wasseranlagen notwendig wer-
den, führt der Zweckverband
auf seine Kosten aus, sofern
nichts anderes bestimmt ist.
Dies gilt nicht, wenn die Ände-
rung oder Stilllegung der priva-
ten Grundstücksentwässe-
rungsanlage dem erstmaligen
leitungsgebundenen Anschluss
an die öffentliche Abwasseran-
lage dient oder für Grundstü-
cke, die einen erstmaligen 
Anschluss an die zentrale Ab-
wasserentsorgung erhalten.
(6) Wird eine private Grund-
stücksentwässerungsanlage –
auch vorübergehend – außer
Betrieb gesetzt, so kann der
Zweckverband den Anschluss-
kanal verschließen oder besei-
tigen. Der Aufwand ist vom
Grundstückseigentümer oder
dem sonstigen nach § 3 Abs. 1
Verpflichteten zu ersetzen. § 12
Abs. 2, 3 und 3 4 gelten entspre-
chend. Der Zweckverband kann
die Ausführung der in Satz 1 ge-
nannten Maßnahmen auf den
Grundstückseigentümer oder
den sonstigen nach § 3 Abs. 1
Verpflichteten übertragen.

§ 16 Abscheider, Hebeanlagen,
Pumpen, Zerkleinerungs-
geräte, Toiletten mit 
Wasserspülung
(1) Auf Grundstücken, auf denen
Fette, Leichtflüssigkeiten wie
Benzin und Benzol sowie Öle
oder Ölrückstände in das Ab-
wasser gelangen können, sind
Vorrichtungen zur Abschei-
dung dieser Stoffe aus dem Ab-
wasser (Abscheider mit dazu-
gehörenden Schlammfängen)
einzubauen, zu betreiben, zu
unterhalten und zu erneuern.
Die Abscheider mit den dazuge-
hörenden Schlammfängen sind
vom Grundstückseigentümer
oder den sonstigen nach § 3 Abs.
1 Verpflichteten in regelmäßi-
gen Zeitabständen, darüber
hinaus bei besonderem Bedarf
zu leeren und zu reinigen. Bei
schuldhafter Säumnis ist er
dem Zweckverband schadener-
satzpflichtig. Für die Beseiti-
gung der anfallenden Stoffe
gelten die Vorschriften über die
Abfallentsorgung. Es ist ein ent-
sprechender schriftlicher Nach-
weis in Form einem Betriebsta-
gebuches zu führen.
(2) Der Zweckverband kann
vom Grundstückseigentümer
oder dem sonstigen nach § 3
Abs. 1 Verpflichteten im Einzel-
fall den Einbau und den Betrieb
einer Abwasserhebeanlage ver-
langen, wenn dies für die Ablei-
tung des Abwassers notwendig
ist; dasselbe gilt für Pumpanla-
gen bei Grundstücken, die an
Abwasserdruckleitungen ange-
schlossen werden. § 14 bleibt
unberührt. Die Kosten hierfür
trägt der Grundstückseigentü-
mer oder der sonstige nach § 3
Abs. 1 Verpflichtete.
(3) Zerkleinerungsgeräte für Kü-
chenabfälle, Müll, Papier und der-
gleichen dürfen nicht an private
Grundstücksentwässerungsan-
lagen angeschlossen werden.
(4) Auf Grundstücken, die an die
öffentlichen Abwasseranlagen
mit zentraler Abwasserreini-
gung angeschlossen sind, sind
in Gebäuden mit Aufenthalts-
räumen nur Toiletten mit Was-
serspülung zulässig.
(5) § 14 gilt entsprechend.

§ 17 Sicherung gegen Rückstau
Abwasseraufnahmeeinrichtun-
gen der privaten Grundstücks-
entwässerungsanlagen, z.B.
Toiletten mit Wasserspülung,
Bodenabläufe, Ausgüsse, Spü-
len, Waschbecken und derglei-
chen, die tiefer als die Straßen-
oberfläche an der Anschluss-
stelle der Grundstücksentwäs-
serung (Rückstauebene) liegen,
müssen vom Grundstücksei-
gentümer oder dem sonstigen
nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten
auf seine Kosten gegen Rück-
stau gesichert werden. Im Übri-
gen hat der Grundstückseigen-
tümer oder sonstige nach § 3
Abs. 1 Verpflichtete für rück-
staufreien Abfluss des Abwas-
sers zu sorgen. § 15 Abs. 5 gilt
entsprechend.

§ 18 Abnahme und Prüfung der
privaten Grundstücksentwäs-
serungsanlagen, Zutrittsrecht
(1) Die private Grundstücksent-

wässerungsanlage darf erst
nach Abnahme durch den
Zweckverband in Betrieb ge-
nommen werden. Die Abnahme
der privaten Grundstücksent-
wässerungsanlage befreit den
Bauherrn, den Planverfasser,
den Bauleiter und den ausfüh-
renden Unternehmer nicht von
ihrer Verantwortlichkeit für die
vorschriftsmäßige und fehler-
freie Ausführung der Arbeiten.
Die Abnahme soll bei offenem
Rohrgraben und Baugrube er-
folgen. Die Abnahme der
Grundstücksentwässerungsan-
lagen ist rechtzeitig beim
Zweckverband zu beantragen.
(2) Der Zweckverband ist be-
rechtigt, die privaten Grund-
stücksentwässerungsanlagen
zu prüfen. Den mit der Überwa-
chung der Anlage beauftragten
Personen ist zu allen Teilen der
privaten Grundstücksentwäs-
serungsanlagen Zutritt zu ge-
währen. Sie dürfen Wohnun-
gen nur mit Einwilligung des
Berechtigten, Betriebs- und Ge-
schäftsräume ohne Einwilli-
gung nur in den Zeiten betre-
ten, in denen sie normalerweise
für die jeweilige geschäftliche
oder betriebliche Nutzung of-
fen stehen. Grundstückseigen-
tümer und die sonstigen nach
§ 3 Abs. 1 Verpflichteten sind
verpflichtet, die Ermittlungen
und Prüfungen nach den Sätzen
1 und 2 zu dulden und dabei
Hilfe zu leisten. Sie haben den
zur Prüfung des Abwassers not-
wendigen Einblick in die Be-
triebsvorgänge zu gewähren
und die sonst erforderlichen
Auskünfte zu erteilen.
(3) Werden bei der Prüfung der
privaten Grundstücksentwäs-
serungsanlagen Mängel festge-
stellt, hat sie der Grundstücks-
eigentümer oder die sonstigen
nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten
unverzüglich auf eigene Kosten
zu beseitigen.
(4) Durch Vornahme der Prü-
fung von Grundstücksentwäs-
serungsanlagen sowie durch
deren Anschluss an die öffent-
liche Abwasserbeseitigungsan-
lage übernimmt der Zweckver-
band keine Haftung für Mängel
an der Grundstücksentwässe-
rungsanlage. 

§ 19 Dezentral entsorgte 
Grundstücke
(1) Die Entsorgung der dezen-
tralen Abwasseranlagen soll re-
gelmäßig erfolgen. Der Zweck-
verband ist berechtigt, für jede
Kleinkläranlage und abfluss-
lose Grube die Abstände zwi-
schen den Leerungen festzule-
gen. Dies erfolgt unter Berück-
sichtigung der Herstellerhin-
weise, der DIN 4261 Teil 1 in der
jeweils geltenden Ausgabe
bzw. der DIN EN 12566 Teil 1 in
der jeweils geltenden Ausgabe,
den Bestimmungen der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung sowie in der wasser-
rechtlichen Entscheidung. 
(2) Der Grundstückseigentümer
oder der sonstige nach § 3 Abs.
1 und 2 Verpflichtete hat dem
Zweckverband den Bedarf für
eine Entleerung rechtzeitig an-
zuzeigen. Die Anzeige hat für
geschlossene Gruben späte-
stens dann zu erfolgen, wenn
diese bis auf 50 cm unter Zu-
lauf angefüllt sind.
(3) Der Zweckverband kann die
dezentralen Abwasseranlagen
auch ohne Anzeige nach Absatz
2 entsorgen, wenn aus Gründen
der Wasserwirtschaft ein sofor-
tiges Leeren erforderlich ist.
(4) Der Grundstückseigentümer
oder der sonstige nach § 3 Abs.
1 und 2 Verpflichtete ist dafür
verantwortlich, dass die dezen-
tralen Abwasseranlagen jeder-
zeit zum Zwecke des Abfahrens
des Abwassers zugänglich sind
und sich der Zugang in einem
verkehrssicheren Zustand be-
findet.
(5) Zur Entsorgung der dezen-
tralen Abwasseranlagen ist den
Beauftragten des Zweckver-
bandes ungehindert Zutritt zu
allen Teilen der Kleinkläranla-
gen und geschlossenen Gruben
zu gewähren.
(6) Die Überwachung der Eigen-
kontrolle und Wartung der
Kleinkläranlagen und abfluss-
losen Gruben erfolgt auf
Grundlage der Kleinkläranla-
genverordnung. Durch den
Zweckverband festgestellte
und gegenüber dem Grund-
stückseigentümer oder dem

sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2
Verpflichteten beanstandete
Mängel sind von diesem inner-
halb der gesetzten Frist zu be-
heben; der Zweckverband ist
hierüber unverzüglich schrift-
lich in Kenntnis zu setzen. Der
Grundstückseigentümer oder
der sonstige nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichtete hat die entsprechen-
den Unterlagen, die die Über-
wachung dokumentieren dem
Betriebstagebuch beizufügen.
(7) Die Überwachung der Eigen-
kontrolle im Sinne des Abs. 6
Satz 1 wird wie folgt durchge-
führt:
a) Der Grundstückseigentümer
bzw. der nach § 3 Abs. 1 und 2
Verpflichtete hat dem Zweck-
verband bei Kleinkläranlagen,
für die die Wartung durch den
Hersteller oder eine Fachbe-
trieb vorgeschrieben ist, die
Wartungsprotokolle auf Ver-
langen, mindestens jedoch alle
drei Jahre vorzulegen. 
b) Bei sonstigen Kleinkläranla-
gen und abflusslosen Gruben
erfolgt die Überwachung durch
Einsichtnahme in das Betriebs-
buch und Sichtkontrolle der An-
lage anlässlich der Fäkal-
schlammabfuhr oder Entlee-
rung der abflusslosen Gruben.
c) Durch den Zweckverband er-
folgt regelmäßig, jedoch min-
destens einmal aller 3 Jahre mit
vorheriger Terminankündigung
eine Sichtkontrolle der Anlage
nach Buchstabe a) und b). Die
Nichteinhaltung des Termins
durch eine Partei entbindet
nicht von der Gebührenpflicht
nach § 20 Buchstabe e).
(8) Kleinkläranlagen, abfluss-
lose Gruben und  deren Neben-
einrichtungen sind unverzüg-
lich außer Betrieb zu setzen,
sobald das Grundstück an ein
öffentliches Klärwerk ange-
schlossen ist. Den Aufwand für
die Stilllegung trägt der Grund-
stückseigentümer oder son-
stige nach § 3 Abs. 1 Verpflich-
tete.
(9) § 18 Abs. 2 gilt entsprechend.

4. Teil Benutzungsgebühren

§ 20 Erhebungsgrundsatz 
Für die Bereithaltung der Ab-
wasseranlagen und die Einlei-
tung oder Verbringung des Ab-
wassers in die Abwasseranlage
sowie die Überwachung erhebt
der Zweckverband folgende Be-
nutzungsgebühren:
a) Einleitungsgebühren für die
eingeleiteten Abwassermen-
gen (§ 25 Ziffer 1 und 2);
b) Grundgebühren für an die öf-
fentliche Abwasseranlage ange-
schlossene Grundstücke (§ 26);
c) Abwasserentsorgungsge-
bühren für Abwasser, das aus
abflusslosen Gruben und Klein-
kläranlagen entnommen wird
(§ 25 Ziffer 3);
d) Abwasserreinigungsgebüh-
ren für das zu einer Abwasser-
behandlungsanlage verbrachte
Abwasser ( § 25 Ziffer 4),
e) Überwachungsgebühren, für
die Überwachung der Eigen-
kontrolle und die Überwachung
der Wartung der Kleinkläranla-
gen und abflusslosen Gruben.

§ 21 Gebührenschuldner
(1) Schuldner der Benutzungs-
gebühren gemäß § 20 Buchsta-
ben a) bis c) ist der Grund-
stückseigentümer oder sons-
tige nach § 3 Abs. 1 Verpflich-
tete.
(2) Gebührenschuldner für die
Gebühr nach § 20 Buchstabe d)
ist derjenige, der das Abwasser
anliefert.
(3) Gebührenschuldner für die
Gebühr nach § 20 Buchstabe e)
ist derjenige, der zum Zeitpunkt
der Inanspruchnahme der öf-
fentlichen Einrichtung Eigentü-
mer oder sonstiger nach § 3 Abs.
1 Verpflichteter des Grund-
stücks ist, auf dem sich die pri-
vate Kleinkläranlage oder ab-
flusslose Grube befindet. 
(4) Mehrere Gebührenschuld-
ner für dasselbe Grundstück
sind Gesamtschuldner.

§ 22 Gebührenmaßstab
(1) Die Einleitungsgebühr wird
nach der Abwassermenge be-
messen, die auf dem an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen
angeschlossenen Grundstück
anfällt (§ 23 Abs. 1).
(2) Bei sonstigen Einleitungen
(§ 7 Abs. 4) bemisst sich die Ein-
leitungsgebühr nach der einge-
leiteten Wassermenge.

(3) Für Abwasser das aus ab-
flusslosen Gruben oder Klein-
kläranlagen entnommen wird
(§ 1 Abs. 2), bemisst sich die Ab-
wasserentsorgungsgebühr
nach der Menge des entnom-
menen Abwassers.
(4) Wird Abwasser zu einer öf-
fentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlage gebracht, bemisst
sich die Abwasserreinigungsge-
bühr nach der Menge des ange-
lieferten Abwassers.
(5) Die Überwachungsgebühr (§
20 Buchstabe e) ) bemisst sich
nach der Zahl der dezentralen
Anlagen.

§ 23 Abwassermenge
(1) In dem jeweiligen Veranla-
gungszeitraum (§ 27) gilt im
Sinne von § 22 Abs. 1 als ange-
fallene Abwassermenge
1. bei öffentlicher Wasserver-
sorgung, der der Trinkwasser-
gebührenberechnung zugrun-
de gelegte Wasserverbrauch,
2. bei nicht öffentlicher Trink-
und Brauchwasserversorgung,
die diesen Anlagen entnom-
mene Wassermenge und
3. das auf Grundstücken anfal-
lende Niederschlagswasser, so-
weit es als Brauchwasser ge-
nutzt wird.
(2) Auf Verlangen des Zweck-
verbandes hat der Gebühren-
schuldner bei sonstigen Einlei-
tungen (§ 7 Abs. 4), bei nicht
öffentlicher Wasserversorgung
(Absatz 1 Ziffer 2) oder bei Nut-
zung von Niederschlagswasser
als Brauchwasser (Absatz 1 Zif-
fer 3) geeignete und durch den
Zweckverband verplombte
Messeinrichtungen auf seine
Kosten anzubringen und zu
unterhalten. Der Zweckverband
ist berechtigt, die Messeinrich-
tung auf ordnungsgemäßen
Zustand zu prüfen. § 19 Abs. 2
gilt entsprechend. Solange kein
Wasserzähler eingebaut ist,
wird in diesen Fällen eine Min-
destwassermenge gemäß An-
lage 2 der Berechnung zu-
grunde gelegt. 
(3) Die Menge des aus abfluss-
losen Gruben oder Kleinkläran-
lagen entnommenen oder
sonst zu öffentlichen Abwas-
seranlagen verbrachten Abwas-
sers wird durch Messeinrich-
tungen an Transportfahrzeu-
gen ermittelt. 

§ 24 Absetzungen
(1) Wassermengen, die nach-
weislich nicht in die öffent-
lichen Abwasseranlagen einge-
leitet wurden, werden auf
Antrag des Gebührenschuld-
ners bei der Bemessung der Ein-
leitungsgebühr abgesetzt. Von
der Absetzung ausgenommen
ist eine Wassermenge von 19 m3

pro Antrag und Jahr (Bagatell-
grenze).
(2) Der Nachweis für nicht ein-
geleitete Wassermengen soll
durch Messungen mittels eines
besonderen Wasserzählers er-
bracht werden. Dabei muss ge-
währleistet sein, dass über die-
sen Wasserzähler nur solche
Frischwassermengen entnom-
men werden können, die nicht
in die öffentlichen Abwasseran-
lagen eingeleitet werden. Ab-
satz 1 Satz 2 findet keine An-
wendung.
(3) Wird die nicht eingeleitete
Wassermenge nicht durch Mes-
sungen nach Absatz 2 festge-
stellt, soll eine Absetzmenge
pauschal gemäß Anlage 2 fest-
gesetzt werden. 
Diese pauschal ermittelte, nicht
eingeleitete Wassermenge
wird von der gesamten ver-
brauchten Wassermenge im
Sinne von § 23 Abs. 1 abgesetzt.
Danach muss gemäß Anlage 2
für jede Person eine entspre-
chende Mindestwassermenge
verbleiben. Wird dieser Wert
nicht erreicht, ist die Absatz-
menge entsprechend zu verrin-
gern. Absatz 1 Satz 2 findet
keine Anwendung. Kann die Ab-
setzmenge nicht pauschal ge-

mäß Anlage 2 ermittelt werden,
findet Absatz 1 Anwendung.
(4) Anträge auf Absetzung nicht
eingeleiteter Wassermengen
sind bis zum Ablauf eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheids schriftlich zu
stellen. Hierzu ist ein entspre-
chendes Antragsformular des
Zweckverbandes zu verwen-
den. 

§ 25 Höhe der Abwasser-
gebühren
(1)  Die Abwassergebühr beträgt
für Abwasser, das in öffentliche
Kanäle eingeleitet und durch
ein Klärwerk oder eine andere
Abwasserbehandlungsanlage
gereinigt wird (Einleitungsge-
bühr Vollanschluss), gestaffelt
nach der Abwassermenge / Jahr
/ Anschluss: 
von 1 bis 24999 m3 Abwasser /
Jahr 2,77 e / m3

je weiteren m3 von 25000 bis
34999 m3 Abwasser/Jahr 

2,00 e / m3

je weiteren m3 von 35000 bis
44999 m3 Abwasser/Jahr

1,46 e / m3

je weiteren m3 ab 45000 m3 Ab-
wasser/Jahr 1,14 e / m3

(2) Die Abwassergebühr beträgt
für Abwasser, das in öffentliche
Kanäle eingeleitet wird, die
nicht an ein Klärwerk oder eine
andere Abwasserbehandlungs-
anlage angeschlossen sind (Ein-
leitungsgebühr Teilanschluss)
2,15 e / m3.
(3) Für Abwasser, das aus ab-
flusslosen Gruben oder Klein-
kläranlagen entnommen, abge-
fahren und in einem Klärwerk
gereinigt wird (Abwasserent-
sorgungsgebühr), wird eine Ge-
bühr gemäß Anlage 3 zuzüglich
die jeweiligen Transportkosten
gemäß Anlage 3 erhoben. 
(4) Für Abwasser, das von ab-
flusslosen Gruben oder Klein-
kläranlagen angeliefert wird
(Abwasserreinigungsgebühr),
wird eine Gebühr gemäß An-
lage 3 erhoben.

§ 26 Grundgebühr
(1) Die Grundgebühr wird ge-
staffelt nach den sich auf einem
Grundstück befindlichen Woh-
nungseinheiten erhoben (z.B.
für Bevölkerung, Wohnungsge-
sellschaften und Kleingewerbe
mit Wohnungseinheiten):
1. bei Vollanschluss:
Wohnungseinheiten (WE) Gebühr/Monat in e
1 bis einschließlich 2 10,10
über 2               je weitere WE 4,22

2. bei Teilanschluss:
Wohnungseinheiten (WE) Gebühr/Monat in e
1 bis einschließlich 2 8,18
über 2            je weitere WE 3,58

(1) Wohnungseinheit im Sinne
des Absatzes 1 ist eine Wohnung
nach der Sächsischen Bauord-
nung unabhängig davon, ob
diese bewohnt ist. Als Woh-
nungseinheit gewertet werden
auch, einheitlich gewerblich ge-
nutzte Räume. Zur Festlegung
der Anzahl der Wohnungsein-
heiten kann der Zweckverband
verlangen, dass eine schriftliche
Stellungnahme der betreffen-
den Gemeinde- oder Stadtver-
waltung durch den Grund-
stückseigentümer oder
sonstigen nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichteten vorzulegen ist. 
(3) Auf einem Grundstück, auf
welchem der Wasserbedarf
überwiegend durch Industrie,
Gewerbe, Landwirtschaft, öf-
fentliche Einrichtungen erzielt
wird oder bei sonstigen Abneh-
mern, denen keine Wohnungs-
einheiten zuordenbar sind, wird
die Grundgebühr nach der
Nennweite der Trinkwasser-
hausanschlussleitung und der
Größe des eingebauten Was-
serzählers gestaffelt:
1. Die Grundgebühr beträgt bei
einer Nennweite der Trinkwas-
serhausanschlussleitung bis
einschließlich DN 65 bei einer
Wasserzählergröße von

Wasserzähler Grundgebühr bei Grundgebühr bei
Vollanschluss in e/Monat Teilanschluss in e/Monat

A bis einschl.   10,10 8,18
QN 2,5 m3

B größer QN 2,5 m3 52,28 43,97
bis einschl. QN 6 m3

C größer QN 6 m3 153,52 129,87
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